
 

Widmungsverfügung 

Widmung gemäß § 5 des Straßengesetzes Baden-Württemberg (StrG) 

 
1. Straßenbeschreibung 

Gemeindeverbindungsstraße Bavendorf - Adelsreute 
Teilstücke der Flurstücke 1252 und 414, Gemarkung Taldorf (Länge 
von ca. 980 m) 
Streckenverlauf siehe beigefügter Lageplan vom 01.10.2024 
 

2. Widmung 
Der Ortschaftsrat Taldorf hat in seiner Sitzung am 05.11.2024 und 
der Gemeinderat in seiner Sitzung am 25.11.2024 die unter  
Nr. 1 genannte Fläche als Gemeindestraße nach § 3 Abs. 1 Nr. 3 
StrG gewidmet. Die Verkehrsübergabe ist bereits erfolgt.  
 

3. Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Verfügung, die zwei Wochen nach der Bereitstellung 

im Internet unter www.ravensburg.de als bekannt gegeben gilt, 

kann innerhalb eines Monats nach ihrer Bekanntgabe Widerspruch 

erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Stadt Ravensburg,  

Salamanderweg 22, 88212 Ravensburg, einzulegen.  

 

 

Ravensburg, den ___________ 

 

 

 

 

Bastin 

Bürgermeister 

 

Verteiler 

- TBA, Herr Atzbacher 

- UA, Frau Buytaert 

- BOA, Frau Walser  

- STK, Herr Engele / Frau Slawik 

- OA, Herr Oswald 

- OVT, Frau Rebholz 

- RA, Herr Schöpfer 

Stadtplanungsamt 

Technisches Rathaus 

Salamanderweg 22 

88212 Ravensburg 

Tel.-Zentrale (0751) 82-0 

www.ravensburg.de 

 
Claudia Rothenhäusler 

Zimmer 3.01 

Telefon (0751) 82-3200 
claudia.rothenhaeusler 
@ravensburg.de 

 

01.10.2024 

http://www.ravensburg.de/

